
1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 und § 11 BauNVO)
In den sonstigen Sondergebieten mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikanlagen" (SO PV) sind
bauliche Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie, hier Photovoltaikanlagen, bestehend
aus Unterkonstruktion, Solarmodulen und Betriebsgebäuden zulässig. Innerhalb des sonstigen
Sondergebiets mit der Zweckbestimmung Photovoltaik" (PV) und der Kennziffer 2 sind zudem
bauliche Anlagen in Form von stationären Akkumulatoren (sog. Batteriespeicher) auf maximal
8.000 m² zulässig. Außerdem zulässig sind notwendige Betriebseinrichtungen wie Wechselrichter,
Batteriespeicher, Trafostationen, Zählstationen etc. und sonstige Nebenanlagen wie
Löschwassereinrichtungen, Zuwegungen, Leitungen und Einfriedungen.

2. Grundflächenzahl und Bauweise
(§9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB i. V. m. § 19 Abs. 4 und 5 BauNVO, § 22 BauNVO)

2.1 Abweichend von den Bestimmungen des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO ist eine Überschreitung der
festgesetzten Grundflächenzahl nicht zulässig.

2.2 Die Überschreitung der Grundflächenzahl durch die Grundflächen von Anlagen zur Erzeugung von
Strom und Wärme aus solarer Strahlungsenergie und Windkraft gem. § 19 Abs. 5 BauNVO ist nicht
Bestandteil des Bebauungsplanes.

2.3 Die PV-Modulreihen haben untereinander einen Abstand von mind. 2,5 m aufzuweisen.

3. Höhe baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. m. § 18 BauNVO)

3.1 Der Abstand der Unterkante der Solarmodule muss mindestens 0,8 m über Geländeoberfläche
betragen. Die maximale Höhe der Solarmodule wird auf 3,50 m und die Höhe sonstiger baulicher
Anlagen und Nebenanlagen wird auf 4,0 m beschränkt.

3.2 Für technische Masten (z. B. Überwachung, Blitzableiter) ist eine Überschreitung der festgelegten
Maximalhöhe bis zu einer Gesamthöhe von 5 m zulässig.

3.3 Unterer Bezugspunkt der Höhenfestsetzung ist die gewachsene Geländeoberfläche.

4. Führung von Versorgungsleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Die Verlegung von Erdkabeln ist auf allen Flächen des sonstigen Sondergebietes
„Photovoltaikanlage" und innerhalb der privaten Grünfläche, welche nicht von Maßnahmenflächen
überlagert werden, zulässig, sofern eine Verlegung in einem Abstand von 1,5 m zu den
Kronentraufbereichen bestehender Einzelbäume und Überhälter erfolgt.
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2. Pflege- und Bewirtschaftungsauflagen
2.1 Im Falle einer Mahd im Bereich der sonstigen Sondergebiete und der Maßnahmenflächen ist das

Mahdgut von der Fläche zu entfernen, das Mulchen ist unzulässig. Die Mahd hat mit
insektenfreundlicher Mähtechnik (zum Beispiel mit Balkenmähern) zu erfolgen.

2.2 Die Solarmodule sind ausschließlich ohne Reinigungsmittel zu reinigen. Sollten Zusatzmittel zur
Anwendung kommen, ist der unteren Wasserbehörde das Vorhaben anzuzeigen.

2.3 Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist innerhalb der Sondergebietsflächen und auf
den Maßnahmenflächen unzulässig.

3. Knickschutz
Die vorhandenen Knicks unterliegen dem gesetzlichen Biotopschutz gem. § 30 BNatSchG i. V. m. §
21 LNatSchG und sind zu erhalten. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen
erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind verboten. Pflegemaßnahmen sind entsprechend
der Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz des Knickerlasses vom 11. Juni 2013 (Erlass
des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes
Schleswig-Holstein - V 534-5315.10) durchzuführen.

4. Bodenschutz
Ergeben sich bei Sondierungsarbeiten und / oder Erdarbeiten Hinweise auf Bodenverunreinigungen,
schädliche Bodenveränderungen und / oder eine Altlast, so ist diese der unteren
Bodenschutzbehörde des Kreises Segeberg unverzüglich nach § 2 des
Landes-Bodenschutzgesetzes mitzuteilen, sodass Maßnahmen zur Gefahrenminderung und / oder
Gefahrenabwehr nach dem Bodenschutzrecht eingeleitet werden können. Im Zuge der
Baumaßnahme sind die Vorgaben des BauGB (§ 202 - Schutz des humosen Oberbodens), der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV, §§ 6-8), des
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG u.a. § 7 - Vorsorgepflicht) sowie des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG u.a. § 2 und § 6) einzuhalten.

5. Archäologie
Das Plangebiet befindet sich vollständig in einem archäologischen Interessengebiet. Es ist
grundsätzlich auf eine möglichst eingriffsarme Bauweise (z.B. keine Planierarbeiten) und während
des Baus nach Möglichkeit auf das Einhalten fester Fahrgassen zu achten, um die Bodenbelastung
so gering wie möglich zu halten. Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies gemäß § 15
Denkmalschutzgesetz (DSchG) unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen
Denkmalschutzbehörde mitzuteilen.

6. Vorschriften
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und
DIN-Vorschriften) können beim Amt Trave-Land, Waldemar-von-Mohl-Straße 10, 23795 Bad
Segeberg eingesehen werden.

5. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

5.1 Die Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft mit dem
Entwicklungsziel „Schutzstreifen" (SStr) sind zu einer Gras- und Staudenflur aus standortgerechter
Regiosaat zu entwickeln und extensiv zu pflegen.

5.2 Die Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft mit dem
Entwicklungsziel „Brache" (BR) sind als fünfjährige Brache zu pflegen. Die Flächen sind zeitlich
versetzt alle fünf Jahre naturschutzverträglich durch Grubbern, flaches Pflügen oder Schälen
umzubrechen um Offenboden zu schaffen. Das Umbrechen der Flächen hat bis zum 20. März zu
erfolgen.

5.3 Die unversiegelten Flächen der sonstigen Sondergebiete sind gemäß den jeweiligen
Standortbedingungen als Extensivgrünland zu entwickeln und zu pflegen. Es ist eine
standortgerechte, arten- und blütenreiche Regiosaat zu verwenden. Alternativ kann die Fläche der
Selbstbegrünung überlassen werden. Die extensive Pflege der Fläche ist als Mahd oder durch
Beweidung zulässig. Eine Mahd zur Pflege der sonstigen Sondergebiete ist ab dem 15.07. zulässig;
eine Beweidung ist ab dem 15.07. als zweimalige Stoßbeweidung mit max. 2 Großvieheinheiten/ha
zulässig. Bei einem Verdacht auf Jakobskreuzkraut kann nach Rücksprache mit der Unteren
Naturschutzbehörde des Kreis Segeberg eine Stoßbeweidung auch zu einem früheren Zeitpunkt
erfolgen.

5.4 Bauliche Anlagen jeglicher Art, Bodenversiegelungen, Aufschüttungen und Abgrabungen sowie
Lagerplätze sind im Bereich der Maßnahmenflächen sowie in den tatsächlichen
Kronentraufbereichen zzgl. eines Schutzabstandes von 1,5 m der Überhälter und Einzelbäume
unzulässig.

5.5 Das anfallende Niederschlagswasser ist im Plangebiet zu versickern. Die Wege in den sonstigen
Sondergebieten sowie die Zufahrt sind aus versickerungsfähigem Material herzustellen.

5.6 Zum Schutz des Oberbodens sind ein flächiger Bodenauftrag oder -abtrag und eine großflächige
Planierung bzw. Nivellierung der Fläche (> 1.000 m²) nicht zulässig. Materialumlagerungen sind auf
das unvermeidliche Maß zu beschränken. Bodenaushub ist flächenintern zu verwenden. Die
Bodenarbeiten sind mit einer bodenkundlichen Baubegleitung durchzuführen.

5.7 Im gesamten Plangebiet ist eine Gründung der Solarmodule mit verzinkten Stahlprofilen aus
Gründen des allgemeinen Grundwasserschutzes nur zulässig, wenn vor Baubeginn
fachgutachterlich nachgewiesen wird, dass durch die Umsetzung des Vorhabens kein erheblicher
Zinkeintrag in Grundwasser und Boden erfolgt. Dies ist als gegeben zu betrachten, wenn sich der
höchste anzunehmende Grundwasserstand unterhalb der Gründungsebene der Solarmodule bzw.
Zaunanlage befindet und/oder neutrale/basische Böden anstehen, aus welchen eine Auslösung von
Zink nicht zu erwarten ist. Der Nachweis ist der unteren Wasserbehörde vor Baubeginn vorzulegen.
Alternativ sind andere Gründungsmaterialien oder Beschichtungen zu verwenden (z.B.
hochkratzfeste Lackierung, Zink-Aluminium-Magnesium-Legierungen, Corton-Stahl, Edelstahl,
Aluminium).

5.8 Notwendige Einfriedungen dürfen eine Höhe von 2,50 m über der gewachsenen Geländeoberfläche
nicht überschreiten. Die Einzäunung ist so zu errichten, dass sie für Kleinsäuger keine Barriere
darstellt (mind. 15 cm Bodenabstand). Alternativ ist die Einzäunung in Abstimmung mit der unteren
Naturschutzbehörde bei Bodenschluss entweder so großmaschig herzustellen, dass sie für
Kleinsäuger durchlässig ist oder aber es sind alle 20-30 m am Boden kleintierdurchlässige Röhren
zu integrieren.

6. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
sowie von Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

6.1 Für die in der Planzeichnung festgesetzte Knickneuanlage ist ein 1,3 m hoher, im Fuß 3 m breiter
und in der Krone mind. ein (1) m breiter Knickwall herzustellen und mit standortheimischen Arten
des Schlehen-Hasel-Knicks zu bepflanzen, sodass ein geschlossener Gehölzbestand auf gesamter
Länge entsteht.

6.2 Die in der Planzeichnung festgesetzten anzupflanzenden Feldhecken sind als freiwachsende
Hecken aus standortgerechten Arten des Schlehen-Hasel-Knicks  anzulegen. Es ist eine dreireihige
(3-reihige) Gehölzpflanzung vorzunehmen, sodass ein geschlossener Gehölzbestand auf gesamter
Länge entsteht.

6.3 Der im Osten das Plangebiet begrenzende Knick ist aufzuwerten. Dazu ist der Knickwall
nachzuprofilieren und vorhandene Lücken ab einer Breite von drei (3) m mit Arten des
Schlehen-Hasel-Knicks zu bepflanzen, sodass ein geschlossener Gehölzgürtel entsteht. Alle ~ 40 m
ist ein Überhälter zu entwickeln, bzw. ein bestehender Überhälter zu erhalten.

6.4 Der Einzelbaum innerhalb des sonstigen Sondergebietes ist zu erhalten. Bauliche Anlagen,
Versiegelungen jeder Art sowie Aufschüttungen und Abgrabungen sind im tatsächlichen
Kronentraufbereich zzgl. 5 m des zu erhaltenden Baumes unzulässig.

6.5 Alle anzupflanzenden oder mit einem Erhaltungsgebot versehenen Vegetationselemente sind auf
Dauer zu erhalten. Abgänge sind in gleicher Art und Qualität zu ersetzen. Zu ersetzende Bäume
sind in der Mindestqualität 3 x verpflanzt, 14-16 cm Stammumfang zu pflanzen.

7. Zuordnungsfestsetzung
(§ 9 Abs. 1 a BauGB)
Der fehlende Kompensationsbedarf der Eingriffsregelung wurde mit einem Umfang von 42.360 m²
flächigem Ausgleich ermittelt.

Der Ausgleich für das Schutzgut Boden erfolgt über ein externes Ökokonto in Form von
42.360 Ökopunkten. Es handelt sich um das Ökokonto I von Hans-Caspar Graf zu Rantzau,
anerkannt mit Bescheid vom 25.06.2009 durch den Kreis Segeberg. Das Ökokonto umfasst in der
Gemarkung Pronstorf die Flurstücke 2/1, 5/1, 5/3, 16/1, 70/3 der Flur 10, die Flurstücke 1/1, 2, 3/1
der Flur 11, die Flurstücke 14/1, 16/1, 5/1, 6/7, 17/2 der Flur 9 sowie die Flurstücke 61/5, 51, 60/3
der Flur 5.

Örtliche Bauvorschriften

(§ 86 Landesbauordnung (LBO))
1. Als Werbeanlage ist lediglich eine unbeleuchtete Informationstafel im Eingangsbereich mit einer

maximalen Größe von 4 m² zulässig.

Hinweise
1. Artenschutz

Die im Artenschutzgutachten, erstellt durch Elbberg, mit Stand vom Februar 2025, genannten
Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind zu berücksichtigen.

1.1 Bauzeitenregelung Brutvögel
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG haben Baumaßnahmen außerhalb
der Brutzeit (1. März - 30. September) zu erfolgen.

Alternativ sind Vergrämungsmaßnahmen vor Beginn der Brutzeit und Besatzkontrolle (Boden)
durch fachkundige Person max. 5 Tage vor Baubeginn möglich. Im Falle eines Besatzes sind die
Bauarbeiten bis zur Beendigung der Brut (Flüggewerden der Jungvögel) auszusetzen.

1.2 Vermeidungsmaßnahme Amphibien
Bei über Nacht offenen Gräben ist eine „Amphibientreppe" einzurichten. Geeignet ist z. B. ein
unbehandeltes Brett von mindestens 25 cm Breite, dass in einer Neigung von maximal 45° vom
Grubenboden bis zur Geländeoberfläche führt. Kanten von flachen Gruben können angeschrägt
werden, sodass eine Rampe entsteht.

Entlang der Baufeldgrenzen werden zur Vermeidung von Individuenverlusten
Amphibienschutzzäune vor Baubeginn für die Dauer der Bauausführung aufgestellt. Die Zäune sind
mit Übersteighilfen ausgestattet (Erdwälle), die den Tieren das Abwandern aus dem
Geltungsbereich ermöglichen, jedoch das Einwandern verhindern. Wenn erforderlich, werden im
Baufeld befindliche Einzeltiere eingesammelt und die Schutzzäune während der
Hauptwanderungsphasen täglich abgesucht. Die erfassten Amphibien werden fachgerecht
außerhalb des Baufelds umgesetzt.

1.3 Minderungsmaßnahme Kammolch
Mindestens 5 m Abstandsstreifen zu Gewässern, Einbringen von Totholz, Steinhaufen als
Verbesserung der Habitatstrukturen im Umfeld der Laichhabitate. Vermeidung von Verschattung der
Laichgewässer durch sachgemäßen Baumschnitt oder Entnahme von Gehölzen aus dem
Uferbereich. Das entnommene Holz wird als Totholz im Uferbereich integriert.

1.4 Monitoring

Die Nutzung des Plangebietes durch Amphibien und Brutvögel ist ab dem 3. Betriebsjahr für die fünf
folgenden Jahre zu erfassen (Monitoring) um Erkenntnisse über die Artenentwicklung in Solarparks
zu erhalten. Sollte weiterhin eine Nutzung des Solarparks durch Feldlerchen in der ursprünglichen
oder erhöhten Revierzahl erfolgen kann die externe Ausgleichsfläche (CEF-Maßnahme Feldlerche)
wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden.

1.5 CEF Maßnahme Feldlerche
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote des § 44 BNatSchG in Bezug auf die Feldlerche
sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich.

Hierfür werden insgesamt rd. 12,75 ha dauerhaft als Ackerbrache und Blühstreifen angelegt und
gepflegt. Die Ausgleichsfläche ist rd. 2 km westlich des Plangebietes in der Nähe des Wardersee
gelegen und umfasst teilweise die Flurstücke 1, 5/1, 14/6, 9, 10 ,11 der Flur 1 sowie tlw. Flst. 6/9 der
Flur 9, Gemarkung Pronstorf, Gemeinde Pronstorf sowie teilweise Flurstück 9 der Flur 20,
Gemarkung Wensin, Gemeinde Wensin.
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1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 15.02.2024. Die
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im Amtlichen
Bekantmachungsblatt 'Uns Dörper' am ................ sowie im Internet erfolgt.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.1 Satz 1 BauGB wurde in der Zeit vom
28.04.2025 bis 30.05.2025 in Form einer öffentlichen Auslegung durchgeführt. Zusätzlich wurde der
Inhalt der Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung und die auszulegenden Unterlagen während
dieser Zeit unter "www.amt-trave-land.de" zur Beteiligung der Öffentlichkeit ins Internet eingestellt
und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am 17.04.2025 schriftlich unterrichtet und zur
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

4. Die Gemeindevertretung hat am 16.12.2025 den Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 13 mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungpslanes und die Begründung sowie der Inhalt der
Bekanntmachung der Veröffentlichung des Planentwurfs im Internet wurden in der Zeit vom
................. bis einschließlich .................. zur Beteiligung der Öffentlichkeit im Internet unter
"www.amt-trave-land.de" nach § 3 Abs. 2 BauGB veröffentlicht und haben während der
Veröffentlichungsfrist zusätzlich während der Dienststunden öffentlich ausgelegen. Die
Veröffentlichung im Internet wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der
Veröffentlichungsfrist von jedermann elektronisch per E-Mail an sandra.reiser@amt-trave-land.de,
bei Bedarf auch schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden
können, im Amtlichen Bekanntmachungsblatt 'Uns Dörper'  und durch Bereitstellung im Internet am
...................... bekannt gemacht. Zugleich waren der Inhalt der Bekanntmachung der
Veröffentlichung des Planentwurfs im Internet und die nach § 3 Abs. 2 BauGB zu veröffentlichenden
Unterlagen während der Veröffentlichungsfrist über den Digitalen Atlas Nord des Landes
Schleswig-Holstein zugänglich.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ..................... unterrichtet und zur Abgabe
einer Stellungnahme aufgefordert.

Pronstorf, den
Siegel

                                        ...................................
Bürgermeister

7. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und
-bezeichnungen sowie Gebäude, mit Stand vom ..................., in den Planunterlagen enthalten und
maßstabsgerecht dargestellt sind.

Neumünster, den
Siegel

8. Die Gemeindevertretung  hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange am ................ geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Die Gemeindevertretung hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) am .................. als Satzung beschlossen und die
Begründung durch Beschluss gebilligt.

Pronstorf, den
Siegel

                                         ...................................
Bürgermeister

10. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 13, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem
Text (Teil B) wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Pronstorf, den
Siegel

                                      ...................................
Bürgermeister

11. Der Beschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 durch die Gemeindevertretung
sowie die Internetadresse der Gemeinde und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung und
zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten
eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind im amtlichen
Bekanntmachungsblatt 'Uns Dörper' am ..................................... ortsüblich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen
(§ 215 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das
Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des
§ 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am ..................................... in
Kraft getreten.

Pronstorf, den
Siegel

                                     ...................................
Bürgermeister
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Teil A -  Planzeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M.1:2000 Planzeichenerklärung

Satzung der Gemeinde Pronstorf über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13
„Flächen zwischen den Ortsteilen Pronstorf und Eilsdorf, südlich der Landstraße (K 69) sowie des landwirtschaftlichen Weges, östlich der Pronstorfer Straße (L 69),

westlich des landwirtschaftlichen Weges sowie nördlich des Breeholz und landwirtschaftlich genutzter Flächen - Photovoltaik-Freilandanlage"
0 40 80 120 160 200 m

Verfahrensstand nach BauGB
§4(1)§3(1)

Stand: 16.12.2025 / SR/BH

§3(2)

Übersichtskarte

§10§4(2)

Kreis Segeberg

ohne  Maßstab

§4a(3)

Satzung der Gemeinde Pronstorf
 über den vorhabenbezogenen

Bebauungsplan Nr. 13
„Flächen zwischen den Ortsteilen Pronstorf und Eilsdorf, südlich der Landstraße (K 69)
sowie des landwirtschaftlichen Weges, östlich der Pronstorfer Straße (L 69), westlich
des landwirtschaftlichen Weges sowie nördlich des Breeholz und landwirtschaftlich

genutzter Flächen - Photovoltaik-Freilandanlage"

P-Nr.: 24 / 1599

Es gilt die BauNVO i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786)
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Gemeinde: Pronstorf
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Flur:   3      

 DigitalerAtlasNord  Ó GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG - Februar 2025

Satzung

Aufgrund des § 10 i.V.m. § 12 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 86 Landesbauordnung (LBO)
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom .................................... folgende Satzung
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 "Flächen südlich der Landstraße (K 69) zwischen
den Ortsteilen Pronstorf und Eilsdorf, östlich der Pronstorfer Straße (L 69) zwischen den Ortsteilen
Pronstorf und Goldenbek sowie nördlich und westlich landwirtschaftlich genutzter Flächen -
Photovoltaik-Freilandanlage",  bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

Teil B - Text

Das Gebiet umfasst die Flurstücke 16/9,  18/3, 18/7, 18/8, 18/10, 18/11, 18/12, 18/13, 18/14 , 18/1, 18/16,
18/17, 18/18, 18/19, 18/21, 18/22, 18/23, 18/24, 18/25, 18,26, 18/31, 18/32, 18/33, 22/2, 22/5 22/8, 22/10,
23/1, 23/2, 23/3, 23/4 und 79/6 der Flur 3 in der Gemarkung Pronstorf.

Ausgleichsflächen
Plangebiet

© GeoBasis-DE/LVermGeo SH
(www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de), November 2025

 DigitalerAtlasNord
Ó GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG - November 2025

Verfahrensvermerke
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